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Die Senatsverwaltung für Finanzen ist seit August 2011 
als familienbewusste Arbeitgeberin zertifiziert. 

 

 

Senatsverwaltung für Finanzen 
 

          
  
  
  
  
Senatsverwaltung für Finanzen, Klosterstraße 59, 10179 Berlin Geschäftszeichen: 

 IV B  - TLSD 7140 

An die Senatsverwaltungen (einschließlich Senatskanzlei) 
die  Verwaltung des Abgeordnetenhauses 
die  Präsidentin des Verfassungsgerichtshofes 
die  Präsidentin des Rechnungshofes 
die  Berliner Beauftragte für Datenschutz und 
      Informationsfreiheit 
die  Bezirksämter 
die  Sonderbehörden 
die  nichtrechtsfähigen Anstalten 
die  Eigenbetriebe 
 
nachrichtlich 
 

an die Eigengesellschaften 
     die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen, 

     an denen Berlin überwiegend beteiligt ist 
     die Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

     des öffentlichen Rechts 
    den Hauptpersonalrat 

 Bearbeiter: 

Frau Beiersdorf /  IV B 11 
 

Zimmer: 3067 
 

Telefon: (030) 9020 - 3054 

Telefax: (030) 902028 – 3054 

E-Mail: petra.beiersdorf@senfin.berlin.de  
 

Elektronische Zugangseröffnung gem. § 3a Abs. 1 
VwVfG: poststelle@senfin.berlin.de 
 

De-Mails richten Sie bitte an: 
post@senfin-berlin.de-mail.de 
 

www.berlin.de/sen/finanzen 
 

Verkehrsverbindungen: 
U Klosterstraße / S+U Jannowitzbrücke 
 

Datum 12.01.2018 

 
 

Rundschreiben SenFin  IV  Nr. 05/2018 
 
 
Anwendung des Fünften Gesetzes zur Förderung der Vermögensbildung der Ar-
beitnehmer/innen (Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG -) 
 
Rundschreiben SenFin IV  Nr. 47/2014 
 
Anlage:  Anwendungsschreiben des Bundesministeriums der Finanzen vom 29.11.2017 

 
 

Das im vorgenannten Rundschreiben erwähnte Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen (BMF) vom 9. August 2004, geändert durch die BMF-Schreiben vom 
16.03.2009, 04.02.2010, 02.12.2011 und 23.07.2014 wurde durch das BMF-Anwen-
dungsschreiben vom 29. November 2017 aufgehoben und durch dieses ab 
01.01.2018 ersetzt. 

Die Änderungen entnehmen Sie bitte der beigefügten Anlage. Diese sind durch Fett-
druck hervorgehoben. 

 

Im Auftrag 

Mayr 
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